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(54) VERFAHREN ZUR PHYSISCHEN ANPASSUNG EINES HÖRGERÄTS, HÖRGERÄT UND 
HÖRGERÄTESYSTEM

(57) Es wird ein Verfahren zur physischen Anpas-
sung eines Hörgeräts (1) an einen Hörgeräteträger an-
gegeben. Verfahrensgemäß wird dabei mittels eines La-
gesensors (8) des Hörgeräts ein charakteristisches Maß
(N) für eine aktuelle Ist-Trageposition (TPI) des Hörge-
räts (1) ermittelt. Anhand des charakteristischen Maßes
(N) für die Ist-Trageposition (TPI) wird daraufhin eine Ab-
weichung der Ist-Trageposition (TPI) von einer vorgege-
benen Soll-Trageposition (TPS) ermittelt. In Abhängig-
keit dieser Abweichung wird eine Anweisung an den Hör-
geräteträger ausgegeben, das Hörerverbindungsmittel
(10) in Abhängigkeit von der ermittelten Abweichung an-
zupassen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur physi-
schen Anpassung eines Hörgeräts. Die Erfindung betrifft
des Weiteren ein Hörgerät. Außerdem betrifft die Erfin-
dung ein Hörgerätesystem.
[0002] Unter dem Begriff "Hörgerät" werden hier und
im Folgenden insbesondere Hörhilfegeräte verstanden,
die Personen mit einer Hörminderung dazu dienen, diese
Hörminderung zumindest teilweise auszugleichen. Dazu
umfassen derartige Hörhilfegeräte üblicherweise we-
nigstens ein Mikrophon zur Erfassung von (Luft-)Schall
- d. h. insbesondere von Geräuschen wie zum Beispiel
Stimmen, Musik und sonstige Hintergrundgeräusche -
und zur Wandlung des erfassten Schalls in elektrische
Signale (im Folgenden: Ton- oder Mikrophonsignale).
Des Weiteren umfassen Hörhilfegeräte üblicherweise ei-
ne Signalverarbeitungseinheit (auch als Signalprozessor
bezeichnet), mittels derer die Mikrophonsignale meist
auf Störsignalanteile (zum Beispiel Rauschen, uner-
wünschte Hintergrundgeräusche und dergleichen) ana-
lysiert, derartige Störsignalanteile gedämpft und andere
Signalanteile (insbesondere erwünschte "Nutzsignalan-
teile") verstärkt werden. Die bei dieser Signalverarbei-
tung resultierenden (Ausgangs-)Signale werden an-
schließend von einem (auch als "Hörer" bezeichneten)
Lautsprecher an ein Ohr des Hörgeräteträgers (d.h. der
Person mit Hörminderung) in akustischer Form ausge-
geben. Alternativ zu dem Lautsprecher kommen bei Hör-
hilfegeräten - je nach Art der Hörminderung - auch Kno-
chenleitungsimplantate oder Cochlea-Implantate zur
Ausgabe der Ausgangssignale mittels mechanischer
bzw. elektrischer Stimulation des Hörzentrums des Hör-
geräteträgers zum Einsatz. Unter den Begriff Hörgerät
fallen allerdings auch andere Geräte, die zur (akusti-
schen) Tonausgabe an das Ohr des Hörgeräteträgers
dienen, wie zum Beispiel Tinnitus-Masker, Kopfhörer,
Headsets oder dergleichen.
[0003] Hörhilfegeräte der vorstehend beschriebenen
Art können zur monauralen oder binauralen Versorgung
des Hörgeräteträgers eingerichtet sein. In beiden Fällen
kann dem Hörgerät (bzw. beiden Hörgeräten) auch ein
von dem oder dem jeweiligen Hörgerät separates Steu-
erungsmodul in Form einer Fernbedienung oder auch in
Form eines Smartphones mit darauf installierter Steue-
rungssoftware zugeordnet sein. Ein derartiges Steue-
rungsmodul dient dabei beispielsweise zur Einstellung
der Lautstärke sowie gegebenenfalls von unterschiedli-
chen Hörprogrammen. Ferner kann auch die Signalver-
arbeitungseinheit in ein derartiges Steuerungsmodul
ausgelagert sein.
[0004] Moderne Hörgeräte, insbesondere Hörhilfege-
räte sind häufig (schaltungs- oder programmtechnisch)
dazu eingerichtet, zur Verbesserung der Verständlichkeit
von erwünschten Geräuschen (d. h. erwünschten Nutz-
signalanteilen der erfassten Tonsignale), beispielsweise
von Stimmen (Sprache) und/oder Musik, eine Richtwir-
kung zu erzeugen. Dazu werden üblicherweise die je-

weiligen Mikrophonsignale zweier Mikrophone miteinan-
der gemischt. Durch die Erzeugung der Richtwirkung
wird insbesondere eine richtungsabhängige Sensitivität
der Mikrophone geschaffen. D. h. die Mikrophone weisen
wenigstens eine Vorzugsrichtung auf, so dass Tonsig-
nale, die aus dieser Vorzugsrichtung von den Mikropho-
nen erfasst werden, eine höhere Leistung aufweisen als
aus anderen Richtungen erfasste Tonsignale. Entspre-
chend umgekehrt sind die von außerhalb der Vorzugs-
richtung von den Mikrophonen erfassten Tonsignale im
Vergleich zu den in Vorzugsrichtung erfassten Tonsig-
nalen abgeschwächt. Somit ist regelmäßig die Verständ-
lichkeit für die in der Vorzugsrichtung auftreffenden Ge-
räusche - mithin für die die entsprechenden Geräusche
emittierende Schallquelle - erhöht.
[0005] Zur Erzeugung der Richtwirkung ist üblicher-
weise die Kenntnis der Anordnung der beiden Mikropho-
ne zueinander, insbesondere deren (konstruktiver oder
geometrischer) Abstand zweckmäßig. Dieser Abstand
stellt projiziert auf die Richtung, aus der die erwünschten
Tonsignale auf die Mikrophone treffen, einen sogenann-
ten "effektiven" oder "wirksamen" Abstand dar. Der wirk-
same Abstand ist dabei ein Maß für die (akustische oder
zeitliche) Verzögerung, mit der die erwünschten Tonsi-
gnale auf die beiden Mikrophone treffen. Diese Verzö-
gerung, bzw. dieser wirksame Abstand wird meist bei der
Erzeugung der Richtwirkung berücksichtigt.
[0006] In einem sogenannten Polardiagramm, das im
Wesentlichen einen Schnitt in der Ebene der Vorzugs-
richtung (im Folgenden auch als "Richtebene" bezeich-
net) darstellt, weist die Richtwirkung, d. h. die richtungs-
abhängige Sensitivität beispielsweise die Form einer
"Niere", einer "Super-Niere" oder einer "Hyper-Niere"
auf. Um Rechenaufwand zur Analyse der Tonsignale bei
deren Detektion einzusparen, wird die Richtwirkung ei-
nes Hörgeräts meist unter der Annahme voreingestellt,
dass die erwünschten Geräusche (Nutzanteile der Ton-
signale) - beispielsweise die Stimme eines Gesprächs-
partners - frontal zum Gesicht des Hörgeräteträgers und
dabei bei neutraler, gerader Kopfhaltung näherungswei-
se entlang einer horizontalen Ebene, die etwa in Höhe
der Ohren des Hörgeräteträgers angeordnet ist, auf die
Mikrophone des Hörgeräts (oder der Hörgeräte) trifft.
Diese Richtung wird im Folgenden auch als Frontalrich-
tung bezeichnet. In diesem Fall ist also der effektive Ab-
stand der beiden Mikrophone der auf die Frontalrichtung
bzw. die horizontale Ebene projizierte Abstand.
[0007] Zur Voreinstellung der Richtwirkung sind in ei-
ner Variante die Mikrophone geometrisch derart zuein-
ander angeordnet, dass der wirksame Abstand und der
konstruktive Abstand zusammenfallen. Mit anderen Wor-
ten sind die Mikrophone bei bestimmungsgemäßer Tra-
geposition entlang einer mit der "Frontalrichtung" zusam-
menfallenden Mikrophonachse angeordnet. Alternativ
wird bei einer abweichenden Anordnung der Mikrophone
die Richtwirkung mittels eines Richtparameters so ein-
gestellt, dass die Richtung des wirksamen Abstands mit
der Frontalrichtung zur Deckung gebracht wird. Die Vor-
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einstellung der Richtwirkung erfolgt (in beiden Fällen) üb-
licherweise in Bezug auf ein idealisiertes, an durch-
schnittliche Gesichts- und Ohrmuschelformen angelehn-
tes Modell (eine "Puppe"). Im täglichen Gebrauch des
Hörgerätesystems kann die anhand des Modells ideali-
sierte und zur Voreinstellung herangezogene Tragepo-
sition des jeweiligen Hörgeräts aber beispielsweise auf-
grund der geometrischen Eigenschaften des Hörgeräts
selbst sowie aufgrund einer abweichenden anatomi-
schen Form des Ohrs des Hörgeräteträgers von der tat-
sächlichen Trageposition am Kopf des Hörgeräteträgers
abweichen. Dadurch kann sich die Qualität der unter Nut-
zung der Richtwirkung erfassten Tonsignale, insbeson-
dere die Sprachverständlichkeit und somit der Nutzungs-
komfort verschlechtern.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Hörgerätesystem mit verbessertem Nutzungskomfort
anzugeben.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs
1 zur physischen Anpassung eines Hörgeräts. Des Wei-
teren wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch
ein Hörgerät mit den Merkmalen des Anspruchs 7. Die
Aufgabe wird weiterhin gelöst durch ein Hörgerätesys-
tem mit den Merkmalen des Anspruchs 9. Vorteilhafte
und teils für sich erfinderische Ausführungsformen und
Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprü-
chen und der nachfolgenden Beschreibung dargelegt.
[0010] Das erfindungsgemäße Verfahren dient zur
physischen Anpassung eines Hörgeräts an einen Hör-
geräteträger. Das (bei dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren eingesetzte) Hörgerät umfasst einen Hörgerätekör-
per und (insbesondere für die Übertragung von Ausga-
besignalen in einen Gehörgang des Hörgeräteträgers)
ein mit dem Hörgerätekörper koppelbares oder gekop-
peltes Hörerverbindungsmittel. Zur physischen Anpas-
sung des Hörgeräts wird verfahrensgemäß mittels eines
Lagesensors des Hörgeräts ein charakteristisches Maß
für eine aktuelle Ist-Trageposition des Hörgeräts ermit-
telt. Anhand des charakteristischen Maßes für die Ist-
Trageposition wird daraufhin eine Abweichung der Ist-
Trageposition von einer (vorzugsweise werksseitig) vor-
gegebenen Soll-Trageposition ermittelt. Daraufhin wird
(vorzugsweise in Abhängigkeit von der ermittelten Ab-
weichung) eine Anweisung an den Hörgeräteträger aus-
gegeben, das Hörerverbindungsmittel in Abhängigkeit
von der ermittelten Abweichung (d. h. der Abweichung
der Ist-Trageposition von der Soll-Trageposition) anzu-
passen.
[0011] Diese Anweisung zur Anpassung des Hörerver-
bindungsmittels ist darauf gerichtet, das Hörerverbin-
dungsmittel in seiner Länge derart an die ermittelte Ab-
weichung anzupassen, dass die Abweichung der Ist-Tra-
geposition von der Soll-Trageposition verringert wird.
[0012] Vorzugsweise wird insbesondere die Ist-Trage-
position des Hörgerätekörpers ermittelt und deren Ab-
weichung zu der Soll-Trageposition des Hörgerätekör-
pers bestimmt.

[0013] "Charakteristisch" bedeutet hier und im Folgen-
den insbesondere, dass das charakteristische Maß für
die Ist-Trageposition eine (vorzugsweise quantitative) In-
formation über die aktuelle Ist-Trageposition beinhaltet,
so dass sich die Ist-Trageposition eindeutig aus diesem
Maß ablesen lässt. Beispielsweise gibt das charakteris-
tische Maß hierbei die aktuelle Ist-Trageposition unmit-
telbar an. Alternativ handelt es sich bei dem charakteris-
tische Maß um eine Größe, die zu der Ist-Trageposition
direkt oder indirekt proportional ist. Weiterhin beispiels-
weise steht das charakteristische Maß mit der Ist-Trage-
position in einer nicht-linearen, beispielsweise einer lo-
garithmischen, exponentiellen oder polynomialen (also
quadratischen, kubischen etc.) Beziehung.
[0014] Vorzugsweise wird die (Ist- oder Soll-)Tragepo-
sition insbesondere durch eine Ausrichtung des Hörge-
räts im Raum definiert. Diese Ausrichtung wird wiederum
bevorzugt durch wenigstens einen als "Nickwinkel" be-
zeichneten Winkel beschrieben. Dieser Nickwinkel steht
hierbei insbesondere für eine Neigung des Hörgeräts um
eine etwa quer durch den Kopf des Hörgeräteträgers (d.
h. von Ohr zu Ohr) verlaufende, horizontale Achse. Die
Trageposition wird optional zusätzlich auch durch Nei-
gungen des Hörgeräts (bzw. des Hörgerätekörpers) um
eine frontal auf das Gesicht des Hörgeräteträgers ste-
hende Achse ("Frontalachse") und/oder eine vertikal ver-
laufende (bspw. auch für eine Drehung des Kopfes rele-
vante) Drehachse beschrieben.
[0015] Unter "physischer Anpassung" wird hier und im
Folgenden insbesondere eine Anpassung des Hörgeräts
an die Anatomie des Hörgeräteträgers verstanden. Die-
se umfasst - optional neben einer individuellen Anpas-
sung eines in dem Gehörgang zu tragenden Ohrstücks,
meist als "Otoplastik" bezeichnet - insbesondere die Aus-
wahl eines Hörerverbindungsmittels mit einer für die
Form und Größe der
Ohrmuschel des Hörgeräteträgers geeigneten Länge.
Diese physische Anpassung unterscheidet sich somit
von der üblicherweise ebenfalls bei einem neuen Hörge-
rät durchzuführenden Anpassung auf die individuelle
Hörminderung des Hörgeräteträgers, die auf eine indivi-
duelle Einstellung ("Parametrierung") einer dem Hörge-
rät zugeordneten Signalverarbeitungseinheit (auch als
"Signalprozessor" bezeichnet) gerichtet ist.
[0016] Vorzugsweise erfolgt die Ermittlung der Abwei-
chung zwischen der Ist-Trageposition und der Soll-Tra-
geposition in einem Anpassungsmodus des Hörgeräts
und vorzugsweise unter der Annahme, dass der Hörge-
räteträger entlang der Horizontalen blickt, ohne den Kopf
schief zu halten. Bevorzugt wird zu Beginn des Anpas-
sungsmodus eine entsprechende Anweisung an den
Hörgeräteträger (bspw. den Kopf still zu halten und ho-
rizontal bzw. "geradeaus" zu blicken, vorzugsweise sich
selbst in einem vertikal ausgerichteten Spiegel in die Au-
gen zu blicken) ausgegeben.
[0017] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde,
dass die jeweilige Trageposition des Hörgeräts (d. h. des-
sen Ausrichtung) - je nach Anordnung des Lagesensors
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zu wenigstens zwei dem Hörgerät zugeordneten Mikro-
phonen - direkt oder indirekt mit der räumlichen Ausrich-
tung eines effektiven Abstands der Mikrophone zueinan-
der (diese Ausrichtung wird auch als "Mikrophonachse"
bezeichnet) korreliert ist - oder werksseitig in Relation
zueinander gebracht wird (z. B. durch Referenzieren der
Ausgabe des Lagersensors). Mit anderen Worten kann
die Ausrichtung der Mikrophonachse bei Kenntnis der
Ist-Trageposition bestimmt werden. Vorzugsweise ist
ferner durch die Mikrophonachse in einem Richtwir-
kungsmodus des Hörgeräts auch die Vorzugsrichtung
der Richtwirkung des Hörgeräts vorgegeben. Diese Vor-
zugsrichtung ist dabei insbesondere werksseitig festge-
legt, insbesondere dahingehend, dass die Vorzugsrich-
tung in einer Horizontalebene verläuft. Ist das am Hör-
gerätekörper angeordnete Hörerverbindungsmittel im
Hinblick auf die individuelle Ohrform des Hörgeräteträ-
gers zu lang oder zu kurz, wird somit der - die Mikrophone
tragende - Hörgerätekörper (insbesondere bedingt durch
eine gewisse Steifigkeit des Hörerverbindungsmittels)
aus seiner Soll-Trageposition verschoben und dabei ins-
besondere verkippt, so dass die tatsächliche Ausrichtung
der Mikrophonachse und damit die Richtwirkung von der
werksseitig beabsichtigten (insbesondere auf den Kopf
des Hörgeräteträgers bezogenen) Vorzugsrichtung der
Richtwirkung abweicht. Dadurch, dass die Ist-Tragepo-
sition sensorgestützt ermittelt wird, kann nun vorteilhaf-
terweise besonders präzise ermittelt werden, ob das Hör-
gerät bzw. der Hörgerätekörper in der Soll-Trageposition
angeordnet ist, und somit, ob das Hörerverbindungsmit-
tel eine geeignete Länge aufweist. Insbesondere kann
somit durch die Anweisung, in Abhängigkeit von der er-
mittelten Abweichung das Hörerverbindungsmittel ent-
sprechend anzupassen, die Abweichung der Ist-Trage-
position von der Soll-Trageposition verringert (vorzugs-
weise bis zu einem vernachlässigbaren Ausmaß mini-
miert) oder sogar vollständig eliminiert werden.
[0018] Des Weiteren kann durch die sensorgestützte
(insbesondere automatische) Bestimmung der Abwei-
chung zwischen Ist- und Soll-Trageposition und die dar-
auf basierende Anweisung die physische Anpassung
des Hörgeräts insbesondere für unerfahrene und/oder
nicht-assistierte Hörgeräteträger vereinfacht werden.
Vorteilhafterweise können folglich auch Hörgeräteträger,
die ihr Hörgerät bspw. online, d. h. insbesondere nicht
über einen Vertriebsweg mit speziell geschultem Perso-
nal (z. B. über einen Hörgeräteakustiker) beziehen, auf
einfache Weise ein zufriedenstellendes Ergebnis bei der
physischen Anpassung ihres Hörgeräts erreichen. Zu-
dem ist das Verfahren auch vorteilhaft für eine Anpas-
sung des Hörgeräts durch einen Hörgeräteakustiker, da
dieser sich nicht ausschließlich auf sein Augenmaß zur
bestimmungsgemäßen Ausrichtung des Hörgeräts ver-
lassen braucht und/oder Versuchsaufwand eingespart
werden kann.
[0019] Vorteilhafterweise wird somit durch die Anglei-
chung der Ist-Trageposition an die Soll-Trageposition
insbesondere eine hohe Sprachverständlichkeit, sowie

zusätzlich wird auch ein hoher Tragekomfort für den Hör-
geräteträger ermöglicht. Folglich wird durch das erfin-
dungsgemäße Verfahren der Nutzungskomfort des Hör-
geräts vorteilhaft erhöht.
[0020] In einer bevorzugten Ausführung des Verfah-
rens ist die Mikrophonachse werksseitig vorzugsweise
derart festgelegt (bspw. konstruktiv oder durch einen in
einer Speichereinheit des Hörgeräts hinterlegten Richt-
parameter), dass bei dem in der Soll-Trageposition an-
geordneten Hörgerät die Mikrophonachse und somit ins-
besondere auch die Vorzugsrichtung der Richtwirkung
parallel zu einer normal auf die Gesichtsebene des Hör-
geräteträgers stehenden Frontalrichtung ausgerichtet
sind. Bei normaler, neutraler Kopfhaltung sind diese mit-
hin auch parallel zur Horizontalen (d. h. in einer Horizon-
talebene) ausgerichtet. Dadurch wird erreicht, dass die
Vorzugsrichtung der Richtwirkung mit der Richtung zu-
sammenfällt, zu der der Hörgeräteträger sein Gesicht
quer ausrichtet, d. h. entlang derer der Hörgeräteträger
seinen Blick (und insbesondere seine Kopfhaltung) aus-
richtet.
[0021] Vorzugsweise handelt es sich bei dem Hörgerät
um ein "Hinter-dem-Ohr"-(kurz: HdO-)Hörgerät, dessen
Hörgerätekörper auf der Außenseite (insbesondere hin-
ter) der Ohrmuschel getragen wird. Das Hörerverbin-
dungsmittel führt in diesem Fall von dem Hörgerätekör-
per zu dem Gehörgang bzw. zu dem bestimmungsge-
mäß in den Gehörgang einzuschiebenden Ohrstück.
[0022] Die Anweisung zur Anpassung des Hörerver-
bindungsmittels ist wie vorstehend beschrieben auf die
Anpassung der Länge des Hörerverbindungsmittels an
die Abweichung der Ist-Trageposition von der Soll-Tra-
geposition gerichtet. Unter Anpassung des Hörerverbin-
dungsmittels wird hier und im Folgenden insbesondere
sowohl die Anpassung der Länge ein und desselben Hö-
rerverbindungsmittels als auch die Auswahl eines Hörer-
verbindungsmittels mit einer (insbesondere fest) vorge-
gebenen Länge aus mehreren unterschiedlich langen
Hörerverbindungsmitteln jeweils der gleichen Art ver-
standen.
[0023] In einer besonders bevorzugten Weiterbildung
des vorstehend beschriebenen Verfahrens wird vorzugs-
weise eine Mehrzahl von Hörerverbindungsmitteln (der
gleichen Art aber) mit jeweils unterschiedlicher Länge für
das Hörgerät vorgehalten. Die ausgegebene Anweisung
zur Anpassung ist in diesem Fall vorzugsweise darauf
gerichtet, in Abhängigkeit von der ermittelten Abwei-
chung (der Ist-Trageposition von der Soll-Trageposition)
ein Hörerverbindungsmittel, das gegenüber dem aktuell
an dem Hörgerät angeordneten Hörerverbindungsmittel
eine kleinere oder größere Länge aufweist, mit dem Hör-
gerätekörper (sowie ggf. mit dem Ohrstück) zu koppeln.
D. h. die Anweisung ist auf eine Auswahl eines (insbe-
sondere in Abhängigkeit von der ermittelten Abwei-
chung) kürzeren oder längeren Hörerverbindungsmittels
gerichtet. Mithin erfolgt hierbei die Anpassung des Hö-
rerverbindungsmittels durch die Auswahl eines längeren
oder kürzeren Hörerverbindungsmittels sowie durch des-
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sen Montage an dem Hörgerätekörper und gegebenen-
falls an dem Ohrstück.
[0024] Vorzugsweise wird insbesondere in vorstehen-
dem Fall als Anweisung zur Anpassung des Hörerver-
bindungsmittels auf Basis der ermittelten Abweichung ei-
ne qualitative Aussage zur Länge des Hörerverbindungs-
mittels ausgegeben, wie z. B. "Bitte setzen Sie ein kür-
zeres Hörerverbindungsmittel ein". In diesem Fall wird
das Hörgerät im Rahmen des Hörgerätesystems insbe-
sondere mit wenigstens drei unterschiedlich langen Hö-
rerverbindungsmitteln an den Hörgeräteträger ausgelie-
fert, wobei vorzugsweise das Hörerverbindungsmittel mit
der "mittleren" Länge vormontiert ist. Optional weisen die
unterschiedlich langen Hörerverbindungsmittel eine
Markierung (z. B. "1", "2", "3" etc.) auf, wobei die quali-
tative Aussage auf diese Markierung gerichtet wird (z. B.
"Bitte verwenden Sie Hörerverbindungsmittel 3."). Die
qualitative Anweisung bezüglich der Wahl der Länge des
Hörerverbindungsmittels kann somit besonders einfach
von dem Hörgeräteträger umgesetzt werden.
[0025] Optional wird in vorstehendem Fall auch die Ab-
weichung zwischen der Ist-Trageposition und der Soll-
Trageposition aus dem charakteristischen Maß für die
Ist-Trageposition qualitativ ermittelt. D. h. es wird insbe-
sondere ermittelt, ob die Ist-Trageposition in einer posi-
tiven oder negativen Richtung (insbesondere in Bezug
auf eine durch die Soll-Trageposition vorgegebene "Null-
stellung") von der Soll-Trageposition abweicht. Einer "po-
sitiven" oder "negativen" Abweichung ist in diesem Fall
vorzugsweise in vorgegebener Weise eine größere bzw.
kleinere Länge des Hörerverbindungsmittels (im Ver-
gleich zu der montierten Länge) zugeordnet. Beispiels-
weise ist in einer Tabelle für eine positive Abweichung
hinterlegt, dass eine kürzere Länge zu verwenden ist und
umgekehrt.
[0026] Zusätzlich oder alternativ wird anhand des cha-
rakteristischen Maßes für die Ist-Trageposition die Ab-
weichung zwischen der Ist-Trageposition und der Soll-
Trageposition quantitativ ermittelt. Dabei wird zweckmä-
ßigerweise der quantitativ ermittelte Wert der Abwei-
chung mit einem Grenzwert verglichen und bei ver-
gleichsweise geringfügigen Abweichungen (d. h. wenn
der Wert den Grenzwert nicht überschreitet) keine An-
weisung zur Anpassung des Hörerverbindungsmittels
ausgegeben.
[0027] Im Fall der quantitativen Bestimmung der Ab-
weichung wird in einer optionalen Variante des Verfahren
anhand der ermittelten Abweichung eine (quantitative)
Längendifferenz zwischen dem montierten Hörerverbin-
dungsmittel und dem zu wählenden Hörerverbindungs-
mittelt abgeleitet. Hierbei wird die Anweisung beispiels-
weise auf die Montage eines "um 5 mm kürzeren" Hö-
rerverbindungsmittels gerichtet.
[0028] In einer grundsätzlich im Rahmen Erfindung
denkbaren, weiteren alternativen Ausführung des Ver-
fahrens - insbesondere für den Fall, dass das Hörerver-
bindungsmittel zur akustischen Schallleitung dient und
somit keine elektrischen Leitungen umfasst - wird die An-

passung des Hörerverbindungsmittels durch "Ablängen"
(d. h. "Zuschneiden") des Hörerverbindungsmittels durch
den Hörgeräteträger selbst (oder ggf. den Hörgerätea-
kustiker) bewirkt. In einer alternativen Variante ist das
Hörerverbindungsmittel längenverstellbar, vorzugswei-
se teleskopierbar ausgebildet, so dass sowohl ein Kür-
zen als auch ein Verlängern des Hörerverbindungsmit-
tels möglich ist. Insbesondere in diesen beiden Varianten
wird die auf das Hörerverbindungsmittel anzuwendende
quantitative Längendifferenz bestimmt.
[0029] Die (oder ggf. die jeweilige) Anweisung wird in
bevorzugter Ausführung des Verfahrens akustisch an
den Hörgeräteträger ausgegeben. Alternativ oder zu-
sätzlich wird die Anweisung auf einer von dem Hörgerä-
tekörper separaten Steuereinheit - beispielsweise einem
Smartphone mit installierter Steuerungssoftware - visuell
ausgegeben.
[0030] In einer besonders zweckmäßigen Ausführung
des Verfahrens wird als Lagesensor ein (insbesondere
linearer) Beschleunigungssensor herangezogen. Dieser
Beschleunigungssensor ist dabei vorzugsweise für das
Erdgravitationsfeld sensitiv, so dass das charakteristi-
sche Maß für die Ist-Trageposition absolut (d. h. insbe-
sondere bezogen auf ein extern zu dem Hörgerät fest
vorgegebenes, vorzugsweise fixiertes Koordinatensys-
tem) bestimmt werden kann. Die für die Ermittlung der
Abweichung (und gegebenenfalls der Längendifferenz
des Hörerverbindungsmittels) erforderliche Kenntnis der
auf den Kopf bzw. das Ohr des Hörgeräteträgers bezo-
genen Soll-Trageposition wird in diesem Fall vorzugs-
weise unter der Annahme, dass der Hörgeräteträger sei-
nen Kopf "normal" ausgerichtet (d. h. vorzugsweise ent-
sprechend vorherstehend beschriebener Anweisung ge-
radeaus entlang der Horizontalen blickend) hält, aus der
in Bezug auf das Erdgravitationsfeld ermittelten Ausrich-
tung des Hörgeräts abgeleitet. Somit wird das Koordina-
tensystem des Kopfes des Hörgeräteträgers auf das Ko-
ordinatensystem des Erdgravitationsfeldes normiert.
Zweckmäßigerweise wird anschließend das ermittelte
charakteristische Maß für die Ist-Trageposition mit einem
entsprechenden Maß für die Soll-Trageposition zur Er-
mittlung der Abweichung zwischen der Ist-Trageposition
und der Soll-Tragposition verglichen.
[0031] In optionaler Ausführung ist der Beschleuni-
gungssensor mehrachsig ausgebildet und/oder umfasst
mehrere Einzel-Sensoren. Vorzugsweise ist der Be-
schleunigungssensor außerdem in MEMS-Bauweise (d.
h. als mikro-elektromechanisches System) ausgebildet.
[0032] In einer alternativen Ausführung des Verfah-
rens wird als Lagesensor ein Magnetfeldsensor heran-
gezogen. Dieser ist vorzugsweise dazu eingerichtet, das
charakteristische Maß für die Ist-Trageposition insbe-
sondere bezogen auf das Erdmagnetfeld absolut zu be-
stimmten. Zweckmäßigerweise wird auch in diesem Fall
das charakteristische Maß für die Ist-Trageposition mit
dem entsprechenden Maß für die Soll-Trageposition ver-
glichen.
[0033] In einer zweckmäßigen Ausführung des Verfah-
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rens wird als charakteristisches Maß für die aktuelle Ist-
Trageposition eine Neigung des Hörgerätekörpers, ins-
besondere ein Neigungswinkel (bevorzugt der Nickwin-
kel) gegenüber dem Erdgravitationsfeld oder gegenüber
der Horizontalen herangezogen. Diese Neigung korre-
liert wiederum mit der Neigung der Mikrophonachse des
Hörgeräts. Somit kann auf einfache Weise als Abwei-
chung insbesondere die Winkelabweichung zwischen
der Ist-Trageposition und der Soll-Trageposition, insbe-
sondere die (qualitative oder quantitative) Winkelabwei-
chung der Mikrophonachse von der Frontalrichtung er-
mittelt werden.
[0034] In einer bevorzugten Ausführung des Verfah-
rens wird die zu wählende Länge des Hörerverbindungs-
mittels (sowohl für den Fall einer qualitativen als auch
einer quantitativen Bestimmung) insbesondere aus einer
in dem Hörgerät hinterlegten und vorzugsweise empi-
risch ermittelten Referenzkurve ausgelesen. Dabei wird
der Begriff "Referenzkurve" hier und im Folgenden so-
wohl derart verstanden, dass ein einem jeweiligen Wert
der ermittelten Abweichung zugeordneter Wert der Län-
gendifferenz in einem Graphen angetragen und aus die-
sem auslesbar ist, als auch derart, dass die einander
zugeordneten Werte tabellarisch gelistet und somit
(bspw. nach Art einer "Look-up"-Tabelle) auslesbar sind.
Die einander zugeordneten Werte sind in jedem Fall auf
Basis statistischer Versuchsreihen mit einer Vielzahl von
verschiedenen Hörgeräteträgern ermittelt worden, so
dass die jeweiligen Werte insbesondere durch Mittel-
wertbildung einer durchschnittlichen Ohrform (insbeson-
dere einer Größe der Ohrmuschel) angenähert sind.
[0035] In einer weiteren bevorzugten Ausführung des
Verfahrens wird der Hörgeräteträger insbesondere dazu
angewiesen mehrmals, bspw. drei- bis fünfmal, die Ver-
fahrensschritte zur Ermittlung der Abweichung der Ist-
Trageposition von der Soll-Trageposition durchzuführen.
Dabei werden vorzugsweise die jeweiligen Ergebnisse
der ermittelten Abweichung gemittelt und anschließend
in Abhängigkeit von der gemittelten Abweichung die An-
weisung zur Anpassung des Hörerverbindungsmittels
ausgegeben. Vorzugsweise wird der Hörgeräteträger
dabei angewiesen vor jeder Ermittlung der Abweichung
das Hörgerät neu anzulegen. Dadurch können Auswir-
kungen von Fehlern des Hörgeräteträgers beim Anlegen
des Hörgeräts, die die Ist-Trageposition beeinflussen
und nicht mit der Länge des aktuell gekoppelten Hörer-
verbindungsmittels zusammenhängen, verringert wer-
den.
[0036] Alternativ oder zusätzlich ist es im Rahmen der
Erfindung auch denkbar, dass die vorstehend beschrie-
benen Verfahrensschritte im Ganzen wiederholt werden
(d. h. gegebenenfalls mehrfach das Hörerverbindungs-
mittel gewechselt wird) und somit gegebenenfalls die Ist-
Trageposition iterativ an die Soll-Trageposition angegli-
chen wird, insbesondere bis die Ist-Trageposition der
Soll-Trageposition entspricht oder ein vorgegebener
Grenzwert für die Abweichung - unterhalb dessen der
Einfluss der Abweichung auf die Richtwirkung vorteilhaf-

terweise vernachlässigbar ist - unterschritten wird.
[0037] In einer weiteren im Rahmen der Erfindung
denkbaren, alternativen Ausführung des Verfahrens wird
insbesondere die Längendifferenz für das Hörerverbin-
dungsmittel ermittelt, und zwar vorzugsweise unter der
Annahme, dass die Ohrmuschel zumindest in dem Be-
reich, auf dem der Hörgerätekörper bestimmungsgemäß
aufliegt, näherungsweise eine Kreisbahn beschreibt.
Entlang dieser Kreisbahn verschiebt sich folglich das
Hörgerät abhängig von der Länge des Hörerverbin-
dungsmittels nach vorne bzw. hinten. Aus einem empi-
risch ermittelten Durchschnittswert für den Radius dieser
Kreisbahn kann somit, bei Kenntnis der Winkelabwei-
chung zwischen der Soll- und der Ist-Trageposition, (ins-
besondere über Berechnungsregeln für Dreiecke, insbe-
sondere gleichschenklige Dreiecke) näherungsweise
auf die Längendifferenz geschlossen werden.
[0038] In einer zweckmäßigen Ausführung des Verfah-
rens wird nach der Anpassung des Hörerverbindungs-
mittels die Ist-Trageposition des Hörgeräts (bzw. des
Hörgerätekörpers) am Kopf des Hörgeräteträgers (ins-
besondere zur Überprüfung) erneut bestimmt. Wird kei-
ne Abweichung zur Soll-Trageposition festgestellt (oder
der beschriebene Grenzwert nicht überschritten), wird
der Anpassungsmodus beendet und das Hörgerät geht
in einen normalen Betriebsmodus über.
[0039] Das erfindungsgemäße Hörgerät umfasst den
Hörgerätekörper, in dem die Mikrophone, ein Lagesen-
sor und eine Steuereinheit angeordnet sind. Die Steuer-
einheit ist dabei zur Durchführung des vorstehend be-
schriebenen Verfahrens eingerichtet. Des Weiteren um-
fasst das Hörgerät einen Lautsprecher. Für die Übertra-
gung von Ausgabesignalen in den Gehörgang des Hör-
geräteträgers ist der Hörgerätekörper außerdem mit dem
(insbesondere dem jeweiligen) Hörerverbindungsmittel
(vorzugsweise reversibel) koppelbar oder gekoppelt.
[0040] Vorzugsweise umfasst das Hörgerät auch ein
Ohrstück, das für den Betrieb des Hörgeräts mittels des
Hörerverbindungsmittels mit dem Hörgerätekörper (ins-
besondere reversibel) koppelbar oder gekoppelt ist.
[0041] In bevorzugter Ausgestaltung ist die Steuerein-
heit zumindest im Kern durch einen Mikrocontroller mit
einem Prozessor und insbesondere mit einem Daten-
speicher gebildet, in dem die Funktionalität zur Durch-
führung des erfindungsgemäßen Verfahrens in Form ei-
ner Betriebssoftware (Firmware) programmtechnisch
implementiert ist, so dass das Verfahren - gegebenen-
falls in Interaktion mit dem Hörgeräteträger - bei Ausfüh-
rung der Betriebssoftware in dem Mikrocontroller auto-
matisch durchgeführt wird. Die Steuereinheit kann im
Rahmen der Erfindung alternativ aber auch durch ein
nicht-programmierbares elektronisches Bauteil, z.B. ei-
nen ASIC, gebildet sein, in dem die Funktionalität zur
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens mit
schaltungstechnischen Mitteln implementiert ist.
[0042] Das Hörerverbindungsmittel ist in einer bevor-
zugten Ausführung nicht als Teil des Hörgeräts ausge-
bildet, jedoch für den bestimmungsgemäßen Betrieb des
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Hörgeräts erforderlich. D. h. im bestimmungsgemäßen
Betrieb des Hörgeräts ist das Hörerverbindungsmittel mit
dem Hörgerät und gegebenenfalls mit dem Ohrstück ge-
koppelt.
[0043] In einer alternativen, im Rahmen der Erfindung
denkbaren Ausführung ist das Hörerverbindungsmittel
als Teil des Hörgeräts und längenverstellbar ausgebildet.
Insbesondere ist das Hörerverbindungsmittel dabei zwi-
schen diskreten Längeneinstellungen teleskopierbar.
[0044] In einer bevorzugten Ausführung handelt es
sich bei dem Lagesensor insbesondere um den vorste-
hend beschriebenen Beschleunigungssensor.
[0045] Das erfindungsgemäße Hörgerätesystem um-
fasst das Hörgerät der vorstehend beschriebenen Art -
insbesondere das Hörgerät, bei dem das Hörerverbin-
dungsmittel nicht längenverstellbar und nicht Teil des
Hörgeräts ist. Das Hörgerätesystem umfasst dabei eine
Mehrzahl von Hörerverbindungsmitteln (d. h. mindestens
zwei, vorzugsweise wenigstens drei), die jeweils eine un-
terschiedliche Länge aufweisen. Das Hörgerätesystem
stellt dabei insbesondere eine Verkaufseinheit dar, die
zur einfachen individuellen, physischen Anpassung nach
dem vorstehend beschriebenen Verfahren mehrere un-
terschiedlich lange Hörerverbindungsmittel beiliegen
hat.
[0046] Insbesondere für den Fall, dass das Hörgerät
einen in den Hörgerätekörper eingebauten Lautsprecher
zur Ausgabe von akustischen Signalen aufweist, handelt
es sich in einer zweckmäßigen Ausführung bei dem je-
weiligen Hörerverbindungsmittel um einen Schall-
schlauch. In einer alternativen Ausführung, insbesonde-
re für den Fall, dass das Hörgerät als sogenanntes
RIC-("receiver-in-canal"-) Hörgerät ausgebildet ist, der
Lautsprecher somit außerhalb des Hörgerätekörpers
und in dem Ohrstück zur Platzierung in dem Gehörgang
angeordnet ist, handelt es sich bei dem jeweiligen Hö-
rerverbindungsmittel um ein Hörerkabel, das zur elektro-
nischen Übertragung der Ausgangssignale an den Laut-
sprecher eingerichtet ist.
[0047] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert. Darin
zeigen:

Fig. 1 in einer schematischen Seitenansicht ein Hör-
gerät mit einem Hörgerätekörper, einem Hörer-
verbindungsmittel und einem Ohrstück,

Fig. 2 in Ansicht gemäß Fig. 1 das Hörgerät in einer
bestimmungsgemäßen Soll-Trageposition am
Ohr eines Hörgeräteträgers,

Fig. 3 in Ansicht gemäß Fig. 2 das Hörgerät in einer
Ist-Trageposition, und

Fig. 4 in einem schematischen Ablaufdiagramm eine
Verfahren zur physischen Anpassung des Hör-
geräts an das Ohr des Hörgeräteträgers.

[0048] Einander entsprechende Teile und Größen sind
in allen Figuren stets mit gleichen Bezugszeichen verse-
hen.

[0049] In Fig. 1 ist ein Hörgerät 1 dargestellt. Das Hör-
gerät 1 umfasst einen Hörgerätekörper 2, der mehrere
elektronische Komponenten des Hörgeräts 1 trägt, sowie
ein Ohrstück 3, das zum Einsetzen in einen Gehörgang
eines Hörgeräteträgers eingerichtet und vorgesehen ist.
Der Hörgerätekörper 2 weist ein Gehäuse 4 auf, inner-
halb dessen eine Prozessoreinheit (kurz als Prozessor
5 bezeichnet), zwei Mikrophone 6 und ein Lautsprecher
7 als Komponenten des Hörgeräts 1 angeordnet sind. In
den Prozessor 5 ist dabei sowohl ein Signalprozessor
zur Verarbeitung der mittels der Mikrophone 6 erfassten
Eingangssignale sowie ein Steuerprozessor (oder: eine
Steuereinheit) integriert, der zur Interaktion mit dem Hör-
geräteträger (bspw. zur Auswahl von verschiedenen
Hörprogrammen, Lautstärkeregelung etc.) eingerichtet
und vorgesehen ist. Als weitere Komponente ist an dem
Hörgerätekörper 2 ein Lagesensor 8, konkret ein für das
Erdgravitationsfeld sensitiver Beschleunigungssensor
angeordnet. Die Komponenten sind mittels jeweils zuge-
ordneter Signalleitungen mit dem Prozessor 5 verschal-
tet. Zur Energieversorgung der Komponenten weist das
Hörgerät 1 eine Batterieeinheit 9 auf. Die Batterieeinheit
9 ist dabei konkret als wiederaufladbare Batterie mit zu-
geordneter Ladeelektronik ausgebildet.
[0050] Im Betrieb ist das Ohrstück 3 mit dem Hörge-
rätekörper 2, konkret mit einem Schallausgang des Laut-
sprechers 7, über ein Hörerverbindungsmittel, das im
vorliegenden Beispiel durch einen Schallschlauch 10 ge-
bildet ist, gekoppelt. Der Schallschlauch 10 überträgt im
Betrieb die von dem Lautsprecher 7 ausgegebenen
Schallsignale akustisch über das Ohrstück 3 an das
Trommelfell des Hörgeräteträgers.
[0051] In einem alternativen, nicht näher dargestellten
Ausführungsbeispiel ist der Lautsprecher 7 aus dem Hör-
gerätekörper 2 ausgelagert und in dem Ohrstück 3 an-
geordnet. In diesem Fall ist das Hörerverbindungsmittel
durch ein Hörerkabel gebildet.
[0052] Im Betrieb des Hörgeräts 1 werden die von den
beiden Mikrophonen 6 (auf den Empfang von Umge-
bungsschall) ausgegeben Eingangssignale in einem
Richtwirkungsmodus derart miteinander gemischt, dass
eine richtungsabhängige Sensitivität bezüglich des er-
fassten Umgebungsschalls entsteht. D. h. die Mikropho-
ne 6 erfassen Schallanteile aus unterschiedlichen Raum-
richtungen mit unterschiedlicher Intensität. In einer
Grundeinstellung ist die bevorzugte Raumrichtung, d. h.
die Richtung, aus der auftreffender Schall mit höchster
Intensität erfasst wird (auch als Vorzugsrichtung be-
zeichnet), entlang einer horizontalen Ebene ausgerichtet
- sofern das Hörgerät 1 in einer bestimmungsgemäßen
Position (im Folgenden als Soll-Trageposition TPS be-
zeichnet) hinter dem Ohr, konkret an der Ohrmuschel 12
getragen und der Kopf dabei gerade gehalten wird (vgl.
Fig. 2). Im vorliegenden Ausführungsbeispiel sind die Mi-
krophone 6 entlang einer Mikrophonachse 14 hinterein-
ander angeordnet. Diese Mikrophonachse 14 fällt bei in
der Soll-Trageposition TPS angeordnetem Hörgerät 1 mit
der Horizontalebene und einer in Bezug auf das Gesicht
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des Hörgeräteträgers frontal ausgerichteten Richtung
("Frontalrichtung 16") zusammen (s. Fig. 2). Dadurch
werden im Richtwirkungsmodus die Schallanteile, die
aus dieser Frontalrichtung 16 auf die Mikrophone 6 tref-
fen im Vergleich zu seitlich auftreffenden Schallanteilen
verstärkt erfasst. Dies ist unter der Annahme von Vorteil,
dass der Hörgeräteträger einem Gesprächspartner übli-
cherweise frontal zugewendet ist. Durch die beschriebe-
ne, voreingestellte Richtwirkung wird somit eine beson-
ders hohe Sprachverständlichkeit ermöglicht. Erkannter-
maßen ist die Richtwirkung nicht ortsfest, sondern in Be-
zug auf den Kopf des Hörgeräteträgers fest vorgegeben.
D. h. bei einem Schwenken des Kopfs, wandert auch die
Vorzugsrichtung der Mikrophone 6 entsprechend mit.
Somit ist die Vorzugsrichtung und damit die höchste
Sprachverständlichkeit stets parallel zur Ausrichtung des
Kopfs des Hörgeräteträgers (angenähert durch eine auf
die "Gesichtsebene" senkrecht aufstehende "Normale")
ausgerichtet.
[0053] Da die Form und Größe der Ohrmuschel 12 bei
jedem Hörgeräteträger individuell ist, kann es aufgrund
der Länge des Schallschlauchs 10 allerdings dazu kom-
men, dass der Hörgerätekörper 2 gegenüber seiner Soll-
Tragposition TPS verschoben wird. Dadurch fallen die
Mikrophonachse 14 und die Frontalrichtung 16 nicht
mehr zusammen (vgl. Fig. 3) und die Sprachverständ-
lichkeit im Richtwirkungsmodus sinkt. Zur individuellen
Anpassung des Hörgeräts 1 auf den Hörgeräteträger lie-
gen deshalb dem Hörgerät 1 im Rahmen eines Hörge-
rätesystems mehrere unterschiedlich lange Schall-
schläuche 10 bei (nicht näher dargestellt). Das Hörgerä-
tesystem bildet in diesem Fall eine Verkaufseinheit für
das Hörgerät 1.
[0054] Um auch einem Hörgeräteträger, der das Hör-
gerät 1 nicht über einen speziell geschulten Hörgerätea-
kustiker oder -techniker bezieht, dennoch eine individu-
elle, präzise Anpassung an seine Ohrform zur ermögli-
chen, ist in dem Prozessor 5 ein Verfahrensablauf (sche-
matisch dargestellt in Fig. 4) für einen Anpassungsmo-
dus hinterlegt. Dieser wird beim ersten Start des Hörge-
räts 1 (oder optional auf eine Eingabe des Hörgeräteträ-
gers hin) gestartet.
[0055] In einem ersten Verfahrensschritt 30 gibt das
Hörgerät 1 dem Hörgeräteträger über den Lautsprecher
7 die Anweisung, bei angelegtem Hörgerät 1 den Kopf
gerade zu halten und geradeaus entlang der Horizonta-
len zu blicken (bspw. sich im Spiegel in die Augen zu
blicken), so dass die Frontalrichtung 16 mit einer Hori-
zontalebene zusammenfällt. In einem zweiten Verfah-
rensschritt 40 wird mittels des Lagesensors 8 ein cha-
rakteristisches Maß für eine aktuelle Ist-Trageposition
TPI ermittelt (vgl. Fig. 3). Bei diesem charakteristischen
Maß handelt es sich um einen Neigungswinkel um eine
(horizontal und von Ohr zu Ohr verlaufende) "Nickachse"
45. Dieser Neigungswinkel (kurz: "Nickwinkel N") wird
dabei in Bezug auf das Erdgravitationsfeld ermittelt.
Durch einen Vergleich mit einem für die Soll-Trageposi-
tion TPS entsprechenden Nickwinkel N wird anschlie-

ßend eine Abweichung, konkret eine Winkelabweichung
zwischen der Ist-Trageposition TPI und der Soll-Trage-
position TPS des Hörgeräts 1 ermittelt.
[0056] In einem optionalen Ausführungsbeispiel wer-
den die Verfahrensschritte 30 und 40 mehrfach wieder-
holt und die Winkelabweichung dabei über alle Wieder-
holungen gemittelt.
[0057] Anhand der (optional gemittelten) Winkelab-
weichung wird in einem nachfolgenden Verfahrensschritt
50 ermittelt, ob der Schallschlauch 10 zu lang oder zu
kurz ist. Diese Ermittlung erfolgt dabei anhand einer Ta-
belle, aus der von dem Prozessor 5 ausgelesen wird, ob
(dem Wert) der ermittelten Winkelabweichung ein länge-
rer oder kürzerer Schallschlauch 10 zugeordnet ist.
[0058] Anschließend wird in einem Verfahrensschritt
60 über den Lautsprecher 7 eine Anweisung an den Hör-
geräteträger ausgegeben, einen entsprechend der Ab-
weichung längeren oder kürzeren Schallschlauch 10 mit
dem Hörgerätekörper 2 und dem Ohrstück 3 zu koppeln
und anschließend das Hörgerät 1 wieder aufzusetzen.
Anschließend werden zur Überprüfung des Schall-
schlauchs 10 die Verfahrensschritte 30 und 40 wiederholt
bevor das Hörgerät 1 in einen normalen Betriebsmodus
übergeht.
[0059] In einem alternativen Ausführungsbeispiel
(ebenfalls in Fig. 4 dargestellt) wird anhand dieser Win-
kelabweichung in dem Verfahrensschritt 50 eine Längen-
differenz D für den Schallschlauch 10 ermittelt. Der dem
Wert der ermittelten Winkelabweichung zugeordnete
Wert der Längendifferenz D ist dabei in einer Tabelle
hinterlegt, die anhand empirischen Untersuchungen an
einer Vielzahl von Probanden aufgestellt und in dem Pro-
zessor 5 hinterlegt wurde. Die Längendifferenz D wird
dabei derart gewählt, dass sie bei Kopplung eines ent-
sprechend längeren oder kürzeren Schallschlauchs 10
mit dem Hörgerätekörper 2 und dem Ohrstück 3 zu einer
Verringerung der Winkelabweichung zwischen der Ist-
Trageposition TPI und der Soll-Trageposition TPS führt
und somit die Mikrophonachse 14 an die Frontalrichtung
16 angenähert wird.
[0060] Anschließend wird in dem Verfahrensschritt 60
über den Lautsprecher 7 eine Anweisung an den Hörge-
räteträger ausgegeben, einen entsprechend der Längen-
differenz D längeren oder kürzeren Schallschlauch 10
mit dem Hörgerätekörper 2 und dem Ohrstück 3 zu kop-
peln und anschließend das Hörgerät 1 wieder aufzuset-
zen.
[0061] In allen vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispielen ist es möglich, dass die Verfahrens-
schritte 30 bis 60 wiederholt werden, bis die Winkelab-
weichung zwischen der Ist-Trageposition TPI und der
Soll-Trageposition TPS vernachlässigbar gering
und/oder unter einen vorgegeben Grenzwert abgefallen
ist. Daraufhin geht das Hörgerät 1 in einen normalen Be-
triebsmodus über.
[0062] Sofern die ermittelte Winkelabweichung einen
vorgegebenen Grenzwert nicht überschreitet, wird keine
Anweisung an den Hörgeräteträger ausgegeben und das
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Hörgerät 1 geht in den normalen Betriebsmodus über.
[0063] Der Gegenstand der Erfindung ist nicht auf das
vorstehend beschriebene Ausführungsbeispiel be-
schränkt. Vielmehr können weitere Ausführungsformen
der Erfindung von dem Fachmann aus der vorstehenden
Beschreibung abgeleitet werden.

Bezugszeichenliste

[0064]

1 Hörgerät
2 Hörgerätekörper
3 Ohrstück
4 Gehäuse
5 Prozessor
6 Mikrophon
7 Lautsprecher
8 Lagesensor
9 Batterieeinheit
10 Schallschlauch
12 Ohrmuschel
14 Mikrophonachse
16 Frontalrichtung
30 Verfahrensschritt
40 Verfahrensschritt
45 Nickachse
50 Verfahrensschritt
60 Verfahrensschritt

TPS Soll-Trageposition
TPI Ist-Trageposition
N Nickwinkel
D Längendifferenz

Patentansprüche

1. Verfahren zur physischen Anpassung eines Hörge-
räts (1) an einen Hörgeräteträger, wobei das Hörge-
rät (1) einen Hörgerätekörper (2) und ein mit dem
Hörgerätekörper (2) koppelbares oder gekoppeltes
Hörerverbindungsmittel (10) umfasst, wobei verfah-
rensgemäß

- mittels eines Lagesensors (8) des Hörgeräts
(1) ein charakteristisches Maß (N) für eine ak-
tuelle Ist-Trageposition (TPI) des Hörgeräts (1)
ermittelt wird,
- anhand des charakteristischen Maßes (N) für
die Ist-Trageposition (TPI) eine Abweichung der
Ist-Trageposition (TPI) von einer vorgegebenen
Soll-Trageposition (TPS) ermittelt wird, und
- eine Anweisung an den Hörgeräteträger aus-
gegeben wird, das Hörerverbindungsmittel (10)
in Abhängigkeit von der ermittelten Abweichung
der Ist-Trageposition (TPI) von der Soll-Trage-
position (TPS) in der Länge anzupassen.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
wobei eine Mehrzahl von Hörerverbindungsmitteln
(10) mit unterschiedlicher Länge für das Hörgerät (1)
vorgehalten wird, und wobei die Anweisung darauf
gerichtet ist, in Abhängigkeit von der ermittelten Ab-
weichung ein Hörerverbindungsmittel (10), das ge-
genüber dem aktuell an dem Hörgerät (1) angeord-
neten Hörerverbindungsmittel (10) eine kleinere
oder größere Länge aufweist, mit dem Hörgeräte-
körper (2) zu koppeln.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
wobei als Lagesensor (8) ein Beschleunigungssen-
sor herangezogen wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei als charakteristisches Maß (N) für die aktuelle
Ist-Trageposition (TPI) eine Neigung des Hörgerä-
tekörpers (2) herangezogen wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
wobei die zu wählende Länge des Hörerverbin-
dungsmittels (10) aus einer in dem Hörgerät (1) hin-
terlegten Referenzkurve ausgelesen wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei die Soll-Trageposition (TPS) derart hinterlegt
ist, dass eine wenigstens zwei Mikrophone (6) des
Hörgeräts (1) verbindende und einer Richtwirkung
zugrundeliegende Mikrophonachse (14) entlang ei-
ner Horizontalebene ausgerichtet ist.

7. Hörgerät (1),

- mit einem Hörgerätekörper (2), in dem wenigs-
tens zwei Mikrophone (6), ein Lagesensor (8)
und eine Steuereinheit (5) angeordnet sind, und
- mit einem Lautsprecher (7),

wobei der Hörgerätekörper (2) für die Übertragung
von Ausgabesignalen in den Gehörgang eines Hör-
geräteträgers mit einem Hörerverbindungsmittel
(10) koppelbar oder gekoppelt ist, und
wobei die Steuereinheit (5) zur Durchführung des
Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 6 ein-
gerichtet ist.

8. Hörgerät (1) nach Anspruch 7,
wobei der Lagesensor (8) als Beschleunigungssen-
sor ausgebildet ist.

9. Hörgerätesystem,

- mit einem Hörgerät (1) nach Anspruch 7 oder
8, und
- mit einer Mehrzahl von Hörerverbindungsmit-
teln (10), die jeweils eine unterschiedliche Län-
ge aufweisen.
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10. Hörgerätesystem nach Anspruch 9,
wobei es sich bei dem jeweiligen Hörerverbindungs-
mittel (10) um einen Schallschlauch oder um ein Hö-
rerkabel handelt.
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